
Begründung

zur vereinfachten Änderung des Bebauungsp1anes Nr.
Gemeinde A1tenberge

24 "Sanierungsgebiet" der

Die Gemeinde Altenberge hat.im Jahre 1988/89 den Bebauungsp1an Nr. 24
"Sanierungsgebiet" einer 5. Änderung unterzogen. Unter anderem wurde mit
diesem P1an durch die Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen die uberbau-
bare Fläche fur ein neues Geschäftshaus an der Südseite aes Marktp1atzes an-
hand der seinerzeit vorliegenden Objektplanung festgesetzt.

Bei der Konkretisierung dieser Objektplanung wurden jedoch einige Umplanun-
gen notwendig, die sich u. a. auch auf di-e Umrißlinien des gep1afüen Ge-
bäudes auswirken, so daß in einigen Tei1bereichen die festgesetzten Bau-
grenzen und Baulinien nicht eingeha1ten werden können.
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Da diese Änderungen den städtebau1ichen Zielvorstellunge.n der Gemeinde
Altenberge entgegfökommen, so11en durch eine entsprechende Änderung des Be-
bauungsp1anes die p1anungsrecht1ichen Voraussetzungen für die Verwirk1ichung
dieses Vorhabens geschaffen werden.

Durch diese Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, so daß
sie im vereinfachten Verfahren gem. 'g 13-BauGB durchgeführt werden kann.
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